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Tägliche Beilage zum Wiesbadener General-Anzeiger.
Nr . 1* 0. Freitag , den 4. August 1911 26. Jahrgang.

Amtlicher Teil.
Entwurf.
Ortsstatut

leaeit die Verunstaltung der Stadt Wiesbaden.
Grund des Gesetzes vom 15. Juli

ii)07 gegen die Verunstaltung von Ortschaf¬
ten und landschaftlich hervorragenden Gegen¬
den wird nach Anhörung von Sachverstän-
?,aen und mit Zustimmung der Stadtver¬
ordnetenversammlung vom . .

Abschluß Nr . . . . folgendes bestimmt:
Die baupolizeiliche Genehmigung zur

Ausführung von Bauten und baulichen
«Änderungen an folgenden Straßen und
Plätzen von geschichtlicheroder künstlerischer
Bedeutung:

Eochbrunnenplatz , Kranzplatz . Kursaalplatz,
Eaiser-Frieörich -Platz , Schloßplatz . Markt¬
platz, Wilhelmstraße. Taunusstratze, Rhein-
itraße, Luisenplatz , Kaiserstraße , Kaiserplatz,
gaiier-Wilhelm -Ring (von der Adolfsallee
bis zu der Mainzer Straßes , Kaiser -Frieörich-
Ring, Germaniaplatz , Nassauer -Ring ist zu
versagen, wenn dadurch die Eigenart des
xiits-' Straßen - oder Platzbildes beein¬
trächtigt werden würde.

Die baupolizeiliche Genehmigung
a) zur Ausführung baulicher Aenöerun-

aen an folgenden einzelnen Bauwerken von
geschichtlicher ober künstlerischer Bedeutung:

der Heiöenmauer und dem Römertor,
der Marktkirche, Lutherkirche , Ringkirche,
Bergkirche, Bonifatiuskirche , Mariahilfkirche,
Dreifaltigkeitskirche , Griechische Kapelle,
Altkatholische Kirche, Synagoge am Michels-
bcrg und den Bauten des Südfriedhofes,
Blücherschule, Gutenbergschule , dem Kur¬
haus, den Kolonnaden und dem Königlichen
Theater, dem Schloß , dem Rathaus und der
Höheren Mädchenschule am Schloßplatz , dem
Polizeidienstgebäude, der Reichsbank , dem
Bahnhofsempfangsgebäude , dem Landeshaus,
dem Gcrichtsgebäude und dem Reichspost¬
gebäude:

b) zur Ausführung von Bauten und bau¬
lichen Aenüerungen in der Umgebung der
unter as genannten Bauwerke ist zu ver¬
sagen, wenn die Eigenart dieser Bauwerke
oder der Eindruck , den sie Hervorrufen , durch
die Bauausführung beeinträchtigt werden
würde.

8 3.
An̂ folgenden Straßen und Plätzen ein¬

schließlich einer Strecke von 3V Meter der
einmündenden Straßen ist die Genehmigung
zu baulichen Anlagen jeder Art , auch wenn
cs sich nur um vorübergehendeoder wider-
rusliche Anlagen handelt , zu versagen , wenn
durch die Bauausführung die allgemeine Er¬
scheinung und der Charakter der Stadt Wies¬
baden als Kur -, Bade - und bevorzugter
Wohnort oder die Schönheit der landschaft¬
lichen Umgebung beeinträchtigt würde:
. 1. an sämtlichen Straßen und Plätzen der
in z 8 Abschnitt B der Bauordnung vom

Februar 1905 und deren Ergänzungen
aufgeführten Landhaus -Viertel,

2. an der Taunusstraße . Wilhelmstratze,
Feinstraße , Kirchgasse, dem Michelsberg,
der tzoulinstraße , der Saalgasse und an sämt¬
lichen Ltraßen und Plätzen in dem von vor-
oenannten Straßen eingeschlossenen Bezirk,

3- SN dem Kaiser -Wilhelm -Ring , der
S ® ' der Adolfstraße , der Rheinstraße,
der Mainzer Straße und an sämtlichen Stra-
| e,n und Plätzen in dem von vorbenannten
N,e », der Nordseite des Schlachthofge-

&er  Gleite des Hauptbahnhofes
-mgeschlosienen Bezirk,

4- an der Hamburger Straße , dem Ger¬
maniaplatz , der Rheingauerstraße , an der
Ringkirche , an dem Kaiser -Frieörich -Ring,
an der Adolfsallce , der Biebricher Straße
und an sämtlichen Straßen und Plätzen in
dem von vorbenannten Straßen und Plätzen
und der Gemarkungsgrenze eingeschloflenen
Bezirk.

8 4.
Entspricht die Bauausführung nach dem

Bauentwürfe in den Fällen der Paragr . 1,
2 und 3 dem Gepräge der Umgebung der

Baustelle im wesentlichen und stehen die
statuts geforderten Aenderungen in keinem
angemessenen Verhältnis zu den dem Bau¬

herrn zur Last fallenden Kosten der Bau¬
ausführung , so ist von der Anwendung des
Ortsstatuts abzusehen.

8 5.
In den Landhausvierteln , gemäß 8 8

Abschnitt B der B .-P .-V. vom 7. Febr . 1905
und deren Ergänzungen , ist die Errichtung
von Bauten , die in ihrer äußeren Gestal¬
tung und in ihren Größenabmessungcn nicht
dem Landhauscharakter entsprechen , unter¬
sagt . Zur Errichtung von Bauten , deren Erd¬
geschoßgrundriß (in seiner für die Bebau¬
ung anzurechneuden Fläche ) sich in ein
Rechteck von 20,0 Meter zu 30,0 Meter Sei¬
tenlänge nicht einfügen läßt , ist die beson¬
dere Genehmigung des Magistrats erfor¬
derlich.

8 6.
An folgenden Straßen und Plätzen dür¬

fen Grundstücke nicht dauernd als Lager¬
oder Werkplütze und dergleichen benutzt
werden:

1. An der Taunusstraße , der Wilhelm-
straße , der Rheinstraße , der Kirchgasse, dem
Michelsberg , der Coulinstraße , der Saal¬
gasse und an sämtlichen Straßen und Plätzen
in dem von vorgenannten Straßen cinge-
schlossenen Bezirk:

2. an dem Kaiser -Wilhelm -Ring (von der
Mainzer Straße bis zur Adolfsallee ), der
Adolfsallee , der Adolfstraße , der Rheinstraße,
der Mainzer Straße (von der Rheiustraße
bis zum Kaiser -Wilhelm -Ring ) und ay
sämtlichen Straßen und Plätzen in dem von
vorgenannten Straßen eingeschlossenen Be¬
zirk:

3. in dem von der Fischerstraße , dem
Rondel , der Moritzstraße, dem Kaiser-Wil¬
helm-Ring und der Odenwaldstraße einge¬
schlossenen Bezirk.

Alle zugelaffenen Lager - und Werkplätze
auch in den übrigen Stadt - und Gemar¬
kungsteilen und unbebaute Grundstücksflä¬
chen sind in solchem Zustand zu erhalten , daß
sic nicht durch ihr Aussehen Anstoß erregen.

Bei Zuwiderhandlungen kann die Poli¬
zeibehörde Beseitigung des vorschrifts¬
widrigen Zustandes verlangen.

8 7-
Zur Anbringung oder Veränderung

von Reklameschildern (auch in Gestalt von
Fahnen oder dergl.), Schaukästen, Aufschrif¬
ten und Abbildungen von mehr als 1 Qua¬
dratmeter Ansichtsfläche ist die baupolizei¬
liche-Genehmigung erforderlich.

Die Genehmigung ist zu versagen:
a) wenn durch ihre Form , Farbe oder

die Art ihrer Anbringung Straßen , Plätze
oder das Ortsbild gröblich verunstaltet wer¬
den würden,

b) wenn die gleichen Voraussetzungen vor¬
liegen , unter denen nach den Paragr . 1 u . 2
die Genehmigung zu Bauausführungen zu
versagen ist.

Die Grundsätze , nach denen bei der Ge¬
nehmigung der in Absatz 1 genannten Re¬
klamemittel verfahren wird , sind in der Be¬
kanntmachung des Polizei -Präsidenten vom

enthalten.

8 8.
Vor Erteilung oder Versagung der Bau¬

genehmigung sind in den Fällen der Para¬
graphen 1 und 2, abgesehen von gering¬
fügigen Bauvorhaben , durch die eine Be¬
einträchtigung des Bildes nicht herbeigeführt
werden kann , der Beirat und der Magistrat
stets zu hören.

Im übrigen hat die Anhörung des Bei¬
rats nur in wichtigeren Fällen oder wenn
der Magistrat , der Bauherr oder der bau¬
leitende Architekt darum ersucht, zu erfolgen.

Der Beirat besteht aus:
a) zwei vom Magistrqt zu bestellenden

Vertretern,
b) zwei Mitgliedern der Stadtverordne-

tcn -Versammlung,
c) zwei Mitgliedern des Architekten- und

Jngenieurvereins,
d) einem Mitglied des Nassauischen Kunst¬

vereins.
es einem Mitglied der Wiesbadener Ge¬

sellschaft für bildende Kunst.
Die Tätigkeit des Beirats ist ehrenamt¬

lich. Die unter b—e) bezeichncten Mitglieder
werden auf drei Jahre durch die Stäötver-
ordneten -Bersammlung gewählt , und zwar
die unter c), d) und e) bezeichncten aus einer
vom Magistrat nach Anhörung der beteilig¬
ten Vereine aufgestellten Vorschlagsliste . Für
jedes Mitglied ist ein ständiger Vertreter
für den gleichen Zeitraum zu wählen.

Die Mitglieder des Beirats und ihre
Vertreter sind verpflichtet , über die Boxhand¬
lungen strengste Verschwiegenheit zu be¬
wahren.

Der Beirat wird von dem zuständigen
Vaubeamten der Baupolizeibehörde berufen
und tagt unter dessen Vorsitz, ohne daß ihm
ein Stimmrecht zusteht . Zur Beschlußfassung
ist die Anwesenheit von mindestens 4 Mit¬
gliedern erforderlich . Beschlüsse werden nach
Stimmengleichheit gefaßt . Bei Stimmen¬
gleichheit scheidet das im Lebensalter jüngste
Mitglied des Beirates bei der Abstimmung
aus.

In geeigneten Fällen ist zu den Beratun
gen des Beirates ein Gartenbau -Sachver¬
ständiger gutachtlich zu hören.

8 9.
Wird ein Bauentwurf oder eine bauliche

Einrichtung beanstandet , so hat die Baupoli¬
zeibehörde den Bauherrn und den Architek¬
ten oder den Grundstücksbesitzer zu einer
mündlichen Erörterung einzuladen.

Kommt eine Einigung nicht zustande und
wird die Baugenehmigung versagt oder die
Beseitigung des vorschriftswidrigen Zustan¬
des verlangt , so stehen dem Betroffenen die
Rechtsmittel gemäß den Paragr . 127 ff. des
Landcsverwaltungs -Gesetzes vom 30. Juli
1883 zu.

8 10.
Dieses Ortsstatut tritt mit dem Tage sei¬

ner Bekanntmachung in Kraft und tritt
außer Kraft , wenn nicht binnen 3 Jahren
nach diesem Inkrafttreten ein entgegengesetz¬
ter Beschluß der städtischen Behörden erfolgt.

Wiesbaden, den . . .
Der Magistrat.

Der vorstehende Entwurf zu einem Orts¬
statut gegen die Verunstaltung der Stadt
Wiesbaden wird hiermit gemäß 8 13 der
Städteordnung veröffentlicht . Jedem Bür¬
ger steht frei , innerhalb 2 Wochen, von dem
auf die Veröffentlichung folgenden Tage an
gerechnet . Einwendungen bei uns zu erheben.

Wiesbaden , den 29. Juli 1911. 29547
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Stiftung sür Taubstumme.

Aus dem von dem f Landesdirektor a. D.
Wirth für das Taubstummen-In stitu t zu Cam-
berg ausgesetzten Legat von 10 000 Jl  sollen m
Ende des laufenden Jahres die Zinserträgnisse
der Jahre 1910 und 1911 mit rund 800 Jl  zur
Verausgabung gelangen.

In dem Testament ist bestimmt, daß der Zins¬
ertrag des Legats einem früheren Zögling des
Taubstumen -Jnstituts zu Camberg (männlich oder
iveiblich), welcher über 20 Jahre alt ist und sich
stets untadelhaft betragen hat, als Beitrag zur
Gründung einer bürgerlichen Niederlassung oder
eigenen Haushaltung zugewendet werden soll.

Die an den Landeshauptmann zu Wiesbaden
zu richtenden Bewerbungen müssen Angaben ent¬
halten:

1. über den seitherigen Lebenslauf des Be¬
werbers oder der Bewerberin , namentlich
seit Entlassung aus dem Taubstummen-Jn>
stitut zu Camberg.

2. über deren der malige Beschäftigung,
3. über die beabsichtigte Verwendung der er¬

betenen Zuwendung im Sinne der Stiftung.
Den Bewerbungen sind amtliche Bescheini¬

gungen über die seitherige Beschäftigung unk
Führung der Bewerber und Bewerberinnen, so¬
wie Zeugnisse der seitherigen, insbesondere des
letzten Arbeitgebers beizufügm.

Ich ersuche um Einreichung von Bewerbungen
mit dem Anfüsen , daß nur solche Berücksichtigung
finden können, welche bis »um 31. Dezember
l. Js . dahier eingehen.

Wiesbaden , den 22. Juli 1911.
29546 Der Landesbauptmanu.

Bekanntmachung.
Unsere Diensträume sind bis auf weiteres

Samstag nachmittags geschlossen.
Wiesbaden , den 28. Juli 1911. 29686

Die Verwaltung der städt. Wasser- u. Lichtwcrke.

Freibank.
Samstag , den 5. August 1911, morgens 7 Uhr:

Minderwertiges Fleisch von 1 Rind zu 50 Pfg .,
1 Kuh zu 40 Pfg ., 2 Schweinen zu 50 Pfg.

Fleischhändlern , Metzgern, Wurstbereitern ist
der Erwerb von Freibankslei sch verboten, Gast¬
wirten und Kostgebern nur mit Genehmigung der
Polizeibehörde gestattet.

Wiesbaden , den 4. August 1911. 29550
_ Stadt . Schlachthof-Verwaltung.

Bekanntmachung.
Der Frnchtmarckt beginnt wäbrend der Som¬

mermonate (Avril bis einschließlich September)
um 9 Uhr vormittags.

Wiesbaden , den 18. März 1911.
26850_ Städt . Akzise-Amt.

Volksbadeanstalte ».
Die städtischen Volksbadeanstalten sind

geöffnet:
In den Monaten Mai bis einschließlich

September von vormittags 7 Uhr bis abends
8% Uhr : in den Monaten Oktober bis ein¬
schließlich April von vormittags 8 Uhr bis
abends 8 Uhr.

Die Männerabteilungen sind von iy 2
Uhr bis 2y3 Uhr nachmittags geschlossen.

An Samstagen und an Tagen vor Feier¬
tagen sind diese Abteilungen ohne Unter¬
brechung bis 9 Uhr abends geöffnet.

Die Frauenabteilungen sind stets von
1 bis 4 Uhr nachmittags geschlossen.
28297_Städtisches Maschinenbanamt.

IIAmtliche Bekanntmachunge
der Nachbarorte.

Bekanntmachung.
Am Samstag , den 26. August er., VA  Uhr

nachmittags , werden die Plätze für die dies¬
jährige Kirchweih, welche am 17.. 18. und 24. Sev-
teinbcr er . stattfindet , zum Aufstellen von Ka¬
russells , Kinematographen , Schaubuden, Zucker-
Schieß- vv. Buden und dergleichen, öffentlich an
Ort und Stelle gegen Barzahlung versteigert.

Schicrstein , 31. Juli 1911.
Der Bürgermeister.

29688 Schmidt.

Israelitische Kultus,
Genleinde.

Synagoge: Michelsbcrg.
MtlesLiensti. d. Hauptsynagoge.
«Mag: abMds 7.30 Ubr
" >°bath: morgens 8.30 Ubr

- nachm. 3.00 Uhr
„ » abends 8.55 Uhr
Wochentage: morgens 6.30 Uhr

<*. " . abends 7.30 Uhr
Gememdebibliothck ist gc-
-̂ Sonntag von 10 bis

Eltt-Jsraelitische Kultus-
gemeinde.

«S»nagoge:Friedrichstr.33.
g: abends 7.30 Uhr

Sabbath : morgens
„ Mussaph
r nachmittags
,, abends

Wochentage: morgens
„ abends

Talmud Thora -
Nerostraße 16,

Sabbath : Eingang
§ morgens

E3 * Mussaph
8 ! » Mincha
3 » Ausgang
Wochentags: morgens

„ ' Mincha
r  Maarif

7.00 Uhr
9.15 Uhr
4.00 Uhr
8 55 Uhr
6.30 Uhr
7.15 Uhr

Derein
Hof.
7.15 Uhr
8.30 Ubr
9.15 Uhr
4.00 Uhr
8.55 Uhr
7.00 Uhr
7.45 Ubr
8.50 Uhr

Jakob Keller,
Sehpeinermeister,

Roonsfrasse 22,
Ecke Bülowstrasse . 2997

Telephon 3824.

Veränderungen im zainilienftand.
Wiesbaden.

_ ©cftorOcn:
Am 30. Juli Hildegard, T. d.

Kousmonns Fritz Schömbach, g M.
Spenglcrgeh. Hermann Horz, 30 I.
Schisser Wilhelm Böse, 28 I.
Wwe. Klara Schranz ged. Kaspar,

76 I.
Wwe. Elisabeth Stüber geh. Lenz,

68 I.
Dienstmädchen Marg . Schlos, 18 I.
Wwe. Kath. Dillbahner geh. Thor»,

82 I.
Am 31. Juli Hedwig, T. d. Haus¬

dieners Karl Conrad, 11 M.
Wwe. Emma Coester geh. Weiler,

73  F.

Am 31. stug. Tagl. Aug. Bremser,
51 I.

Prid , Wilhelm Bieter, 77. I.
Am 1. Aug. Marie, Jahn , 28 I.

Wwe, Marie Bauberger geh. Jäger,
67 I.
Mwe. Sabine Urban geb. Keller,
65 I.

Am 2, Aug. Joannette Miller geb.
Ullmann, 49 I.

Schüler Fritz Bcrghof, v I.

SonnenberS — Rambach.
Geboren:

Am 24. Juli dem Taglöhner Lud¬
wig Bietz in Sormenberg e. T. Elli
Chvipiane Luise.

Am 23. Juli dem Landbriefträger
Heinrich Köhler in Sonnenbcrg e. S.
Friedrich.

Am 25. Juli Geh. Baurat a. T.
Philipp Rndolk Schmidt in ' SomieN-
-berg, 69 I . - -

Am 1. Aug. Gastwirt Karl Christ.
Wilhelm Bach in Sonn-enberg, 47 I.

Am 1. August Ghmnastaldireltoc

Gestorben:

Am 22. Juli dem Tüncher August
Pommarius in Rambach e. T. Erna
Emilie Wilhelmme.

Am 27. Juli dem Speiiglcrmicister
Heinrich Friedrich Horne in Sonnen¬
berg c. S . Heinrich.

a. D. Geb. Regierungsrat Dr. d.
Philosophie Alexander Friednich Kon-
rod Duden in Sonnenberg. 82 I.

Am 1. Aug. Wilhcilminc, T. d.
Landwirts Wilhelm Wintermeher in
Sonnenberg, 5 Aton.

Statt besonderer Anzeige.
Hiermit die traurige Mitteilung , daß cs Gott dem

Allmächtigen gefallen hat , meine inmgstgeliebte Frau, unsere
gute Mutter , Schwester, Schwiegermutter, Schwiegertochter,
Großmutter , Schwägerin und Taute

Frau Maria Wirth
geb. Bender

nach langem, schwerem, mit großer Geduld ettragcncm
Leiden zu sich zu nehmen.

Im Namen der ttaucrndcn Hinterbliebenen:
30398 Larl Wirth.

Wiesbaden (Nicderwaldstr. 12), den2. August 1911.
Die Beerdigung findet statt Samstag nachm. 4 Uhr

von der Leichenhalle Plattcrstraße aus nach dem Nordfriedhof.

Irrlgateure
mfch Professor v. Esmarch , komplett mit Schlancb,

Mutter- und Klistierrohr von 1.28 Mk. an.

Bidets , *»•
Clysos, Klistier- u. Injektions-Spritzen, Spölspritzen

Chr . Tauber , Wiesbaden
Fernsprecher 717. Nassovia -I >ro/ ?erie . Kirchgasse 20.
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